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©LfU Zusammenfassung 5

Zusammenfassung

Die Handlungsempfehlung befasst sich mit der Amtsermittlung des Sachverhalts nach

§ 9 Abs. 1 BBodSchG bei Flächen, bei denen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Alt-

last nach § 3 Abs. 1 BBodSchV bestehen. 

Der Umfang der Amtsermittlung entspricht dem der orientierenden Untersuchung

(OU) im Sinne von § 3 Abs. 3 BBodSchV. Ziel der OU ist die Feststellung, ob konkrete

Anhaltspunkte für den hinreichenden Verdacht einer Altlast bestehen. Grundsätzliche

Gesichtspunkte zur Durchführung der OU sind in Anhang 1 zur BBodSchV aufgeführt. In

der Handlungsempfehlung wird der Umfang der OU konkretisiert und gegen den Umfang

der Detailuntersuchung (DU) des Pflichtigen nach § 9 Abs. 2 BBodSchG abgegrenzt.

Ziele der Handlungsempfehlung sind:

weitgehende Gleichbehandlung unterschiedlicher Fallkonstellationen und 

zielgerichteter und sparsamer Einsatz von öffentlichen Mitteln zur Altlastenbearbeitung.

Allgemeine Regeln für die Festlegung des Untersuchungsumfangs konnten nicht ent-

wickelt werden. Stattdessen wird der Untersuchungsumfang an typischen Altlastver-

dachtsflächen beschrieben und dahingehend bewertet, ob er zur Zielerreichung nach

BBodSchV ausreicht. 

Darüber hinaus werden Empfehlungen zur technischen und verwaltungsmäßigen Umset-

zung der OU sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung nach Ziffer 4 des Anhangs 1 zur

BBodSchV dargestellt. 

Die Handlungsempfehlung richtet sich an Behörden sowie an die mit der Untersuchung

betrauten Ingenieurbüros und chemischen Laboratorien. Sie erläutert die gesetzlichen

Regelungen zur Amtsermittlung und soll den Verwaltungsvollzug erleichtern.
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6 Die Amtsermittlung bei altlastverdächtigen Flächen ©LfU

1. Einleitung

Bei Anhaltspunkten für das Vorliegen einer Altlast soll

die zuständige Behörde im Rahmen der Amtsermittlung

nach § 9 Abs. 1 BBodSchG geeignete Maßnahmen zur

Ermittlung des Sachverhalts ergreifen und nach § 3 Abs. 3

BBodSchV eine orientierende Untersuchung (OU) durch-

führen. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast sind

in § 3 Abs. 1 BBodSchV aufgeführt. 

Im Rahmen der OU prüft die zuständige Behörde, ob

konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die den hinreichenden

Verdacht einer Altlast begründen. Bei hinreichendem Ver-

dacht für das Vorliegen einer Altlast ermächtigt § 9 Abs. 2

BBodSchG die zuständige Behörde zur Anordnung der

notwendigen Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung

gegenüber dem Pflichtigen.

Gegenüber der bisherigen Vorgehensweise in Baden-

Württemberg haben das BBodSchG und die BBodSchV

seit 1999 bei der Amtsermittlung zu neuen rechtlichen und

teilweise modifizierten fachlichen Rahmenbedingungen

geführt. 

Die Handlungsempfehlung richtet sich an Behörden sowie

an die mit der Untersuchung betrauten Ingenieurbüros

und chemischen Laboratorien. Vor Beginn der Bearbeitung

wurde eine Befragung bei zwölf ausgewählten unteren

Bodenschutz- und Altlastenbehörden zur Praxis der OU

und zu den Erwartungen an die Handlungsempfehlung

durchgeführt. Die Behörden wurden so ausgewählt, dass

hinsichtlich des Bearbeitungsstands, der Struktur und

geographischen Lage ihres Zuständigkeitsbereichs sowie

ihrer administrativen und fachlichen Herangehensweise an

die Problematik ein möglichst repräsentativer Querschnitt

über das Land Baden-Württemberg erreicht wurde. 

Die Erstellung der Handlungsempfehlung wurde von einem

projektbegleitenden Arbeitskreis aus Mitgliedern des Minis-

teriums für Umwelt und Verkehr, der Regierungspräsidien

Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen, der Stadt

Stuttgart und des Landratsamts Rastatt fachlich unterstützt.

Dadurch konnten viele Fragestellungen aus der täglichen

Praxis bei der OU aufgegriffen, mit Fachleuten diskutiert

und in der Handlungsempfehlung behandelt werden. 

Die Handlungsempfehlung gilt auch für schädliche Boden-

veränderungen nach § 2 Abs. 3 BBodSchG, sofern die

Beeinträchtigung der Bodenfunktionen durch anthropogen

eingetragene Schadstoffe verursacht wird.

2. Vorbereitung durch die untere Bodenschutz- und 
Altlastenbehörde

2.1 AUSWAHL DER FLÄCHEN

Umfang: Die Flächen, auf denen eine OU durchgeführt

werden soll, ergeben sich aus der systematischen Erfas-

sung von altlastverdächtigen Flächen gemäß Fort-

schreibung der Erfassung altlastverdächtiger Flächen

[12] und dem Ergebnis der Bewertung durch die Bewer-

tungskommission auf Beweisniveau 1 (BN 1). Dabei ent-

spricht BN 1 dem Ergebnis der Erfassung. Beweisniveau 2

(BN 2) ist nach Abschluss der OU gemäß § 9 Abs. 1

BBodSchG und Beweisniveau 3 (BN 3) nach Abschluss

der Detailuntersuchung (DU) nach § 9 Abs. 2 BBodSchG

erreicht.

Darüber hinaus sind Untersuchungen anzustellen, wenn Be-

lastungen von Nahrungsmitteln im Rahmen der Lebensmittel-

kontrolle festgestellt werden und der Verdacht besteht, dass

sie von schädlichen Bodenveränderungen verursacht werden.

Rangfolge: Angesichts der Vielzahl von altlastverdächtigen

Flächen ist die Umsetzung des Handlungsauftrags nach 
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©LfU Vorbereitung durch die untere Bodenschutz- und Altlastenbehörde 7

§ 9 Abs. 1 BBodSchG durch die untere Bodenschutz- und

Altlastenbehörde in der Praxis nur zeitlich gestaffelt mög-

lich. Gesetzliche Vorgaben zur Festlegung der Rangfolge

der Bearbeitung existieren nicht. Ein Anspruch Betrof-

fener auf zeitnahe behördliche Sachverhaltsaufklärung

besteht ebenfalls nicht. Ein behördliches Interesse an

einer möglichst raschen Durchführung der OU besteht

beispielsweise bei:

der Bauleitplanung

Bauvorhaben.

Im Sinne einer effektiven und plausiblen Herangehens-

weise sollte eine Rangfolge der Bearbeitung festgelegt

werden. Die Rangfolge kann grundsätzlich festgelegt wer-

den entsprechend:

dem durch die Bewertungskommission ermittelten

prioritätsetzenden Risiko (RPS), 

der Art des Verdachtsmoments, beispielsweise alle

Tankstellen, Schrottplätze oder Holzimprägnierwerke

einer Region,

dem räumlichen Bezug zu weiteren Verdachts-

flächen in der Nachbarschaft, beispielsweise parallele

Bearbeitung aller Verdachtsflächen innerhalb eines

zusammenhängenden Gewerbegebiets.

In Tabelle 1 sind Vor- und Nachteile dieser Möglichkeiten

zur Bestimmung einer Rangfolge einander gegenübergestellt.

In einigen Land- und Stadtkreisen hat sich eine Kombina-

tion dieser Möglichkeiten zur Bestimmung einer Rangfolge

bewährt. Zunächst werden Fälle mit hoher Priorität ent-

sprechend dem ermittelten prioritätsetzenden Risiko (RPS)

bei Bewertung auf BN 1 bearbeitet. Danach folgen Fälle

mit ähnlichem branchentypischem Schadensbild und

hohem Umweltrisiko, wie Metalloberflächenbehandlung,

chemische Reinigungen, Tankstellen oder Holzimprägnier-

werke. Danach werden die restlichen Flächen entsprechend

dem ermittelten RPS abgearbeitet.

Vor allem im Zusammenhang mit der Neugestaltung von

Flächennutzungs- und Bebauungsplänen bietet sich die

zeitgleiche Behandlung zusammenhängender Industrie-

und Gewerbeflächen an.

2.2 KOSTENTRÄGER UND FINANZIERUNG

Zum Umfang der Amtsermittlung gehören auch Leistun-

gen, die die untere Altlasten- und Bodenschutzbehörde

nicht selbst ausführen kann und daher vergeben muss.

Tabelle 1: Festlegung einer Rangfolge bei der Bearbeitung

GRUNDSATZ FÜR DIE FEST- VORTEILE NACHTEILE

LEGUNG DER RANGFOLGE

Rangfolge nach prioritätsetzendem Standorte mit dem höchsten Risiko für die Durch parallele Bearbeitung unterschied-

Risiko (RPS) entsprechend der Schutzgüter werden bevorzugt bearbeitet. licher Fallkonstellationen kann die Effek-

Bewertung auf Beweisniveau 1 (BN 1) Die Bestimmung der Rangfolge ist für tivität der Bearbeitung gemindert sein.

Beteiligte und Betroffene leicht nachvoll- Benachbarte Flächen können unterschied-

ziehbar. liche Bearbeitungsstände aufweisen.

Rangfolge entsprechend der Art Ähnliche Fallkonstellationen werden Standorte mit hohem prioritätsetzendem 

des Verdachtsmoments parallel oder zeitnah hintereinander Risiko (RPS) können erst spät zur Bear-

bearbeitet. Dadurch ist eine effektive beitung anstehen.

Bearbeitung möglich. Die Bestimmung der Rangfolge ist für

Beteiligte und Betroffene wenig plausibel.

Benachbarte Flächen können unterschied-

liche Bearbeitungsstände aufweisen.

Rangfolge entsprechend dem Die synergistischen Effekte einer gemein- Durch parallele Bearbeitung unterschied-

räumlichen Bezug zu weiteren samen Bearbeitung können vorteilhaft licher Fallkonstellationen kann die Effek-

Flächen in der Nachbarschaft genutzt werden. tivität der Bearbeitung gemindert sein.

Benachbarte Flächen haben ähnliche Standorte mit hohem prioritätsetzendem

Bearbeitungsstände. Risiko (RPS) können erst spät zur Be-

arbeitung anstehen.
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8 Die Amtsermittlung bei altlastverdächtigen Flächen ©LfU

Aus § 24 Abs. 1 BBodSchG ergibt sich, dass die Behörde,

beim Landratsamt nach § 52 Abs. 2 Satz 1 LKrO der Land-

kreis, die Kosten der Untersuchungen nach § 9 Abs. 1

BBodSchG zu tragen hat. 

Das Land fördert die OU auf kommunalen Flächen nach

den Förderrichtlinien Altlasten (FrAl) zu 100 Prozent und

auf nicht-kommunalen Flächen zu 50 Prozent. 

Zur Mittelbeantragung sind die voraussichtlich erforder-

lichen Untersuchungskosten von der zuständigen Behörde

anhand von Erfahrungen bei der Bearbeitung ähnlich

gelagerter Fälle abzuschätzen. Weil häufig während der

Standortbearbeitung neue Erkenntnisse gewonnen werden,

die eine Anpassung der Untersuchungsstrategie erforder-

lich machen und gegebenenfalls Kostenerhöhungen ver-

ursachen, sollten die erforderlichen Mittel nicht zu knapp

kalkuliert werden.

Die Amtsermittlungspflicht der unteren Bodenschutz- und

Altlastenbehörden nach § 9 Abs. 1 BBodSchG besteht un-

abhängig davon, ob bzw. in welchem Umfang das Land

Fördermittel zur Verfügung stellt.

2.3 EINBINDUNG DER EIGENTÜMER

Die Grundstückseigentümer sollen von der zuständigen

Behörde frühzeitig über die geplante Untersuchung infor-

miert werden. Ein beispielhaftes Informationsschreiben,

in dem auch auf die Art der Untersuchung und auf die zu

erwartenden Belästigungen eingegangen wird, ist in Ab-

schnitt 6.1 aufgeführt. Die Eigentümer werden mit diesem

Schreiben gleichzeitig um eine schriftliche Einverständnis-

erklärung gemäß beigefügtem Muster gebeten.

Der Untersuchungsumfang und die Probennahmestellen

können bei diesem Bearbeitungsstand in der Regel nur grob

angegeben werden. Die genaue Festlegung des Untersu-

chungsumfangs und vor allem der Probennahmestellen

erfolgt im Zuge eines Ortstermins unter Beteiligung des

Eigentümers und des beauftragten Gutachters. Je nach Art

und Nutzung der Fläche empfiehlt sich eine Beteiligung

der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde am ersten

Ortstermin mit dem Grundstückseigentümer, insbesondere

bei bewohnten Standorten. Hierbei können offene Fragen

geklärt und zusätzliche Informationen gewonnen werden.

Nach Abschluss der Untersuchung wird das Gutachten

des Ingenieurbüros und des chemischen Laboratoriums

durch die untere Altlasten- und Bodenschutzbehörde

geprüft und eine Entscheidung getroffen. Im Regelfall

erhält der Grundstückseigentümer anschließend eine Aus-

fertigung des Gutachtens und der Entscheidung zur

Kenntnis. Musterschreiben zur Information des Grund-

stückseigentümers entsprechend dem Ergebnis der OU

enthalten die Abschnitte 6.2 und 6.3.

Mit der Untersuchung betraute Ingenieurbüros und 

chemische Laboratorien dürfen Daten und Informationen

an Dritte nicht weitergeben. Dies gilt auch gegenüber dem

Grundstückseigentümer. Auskunftsberechtigt ist allein die

zuständige untere Bodenschutz- und Altlastenbehörde.

Darauf wird hingewiesen, weil sich erfahrungsgemäß

Grundstückseigentümer oder sonstige interessierte Personen

vor allem während der Geländearbeiten an das Ingenieur-

büro oder das chemische Laboratorium wenden und Aus-

künfte zu Untersuchungsergebnissen und Einschätzungen

verlangen. Ingenieurbüros und chemische Laboratorien

dürfen nur Tatsachen feststellen, die der Anfragende im

Gelände nach eigener Anschauung ebenfalls erkennt, z. B.

das Vorhandensein von Auffüllungen oder Schichtwasser-

zutritte. 

2.4 HINWEISE ZUR LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Die zu vergebenden Leistungen sind vom Auftraggeber

darzustellen, beispielsweise:  

die Rahmenbedingungen und die örtliche Situation,

die Aufgabenstellung und die Zielsetzung sowie

eventuelle Vorstellungen zur Erreichung des Unter-

suchungsziels.

Weiterhin werden in der Aufgabenstellung die Leistungen

zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer gegeneinander

abgegrenzt, z. B. die Einholung von Betretungsrechten oder

die Beschaffung bestimmter Unterlagen.

Gegenstand der Leistungsbeschreibung sind in der Regel

auch die in unmittelbarer Verbindung mit Ingenieurleis-

tungen stehenden Liefer- und Bauleistungen, z. B. Boden-

aufschlüsse und chemische Analysen. 
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©LfU Vorbereitung durch die untere Bodenschutz- und Altlastenbehörde 9

2.4.1 LEISTUNGEN DES INGENIEURBÜROS

Die Aufgaben des Ingenieurbüros umfassen die nachfolgend

aufgeführten Leistungen, sofern im Ingenieurvertrag nichts

anderes vereinbart wird. Dabei sind die in Anhang 1 zur

BBodSchV genannten Anforderungen an Art und Qualität

der Untersuchung einschließlich Probennahme und Analyse

zu beachten.

Allgemeines

Auswertung und Plausibilitätsprüfung der Erfassungs-

daten, z. B. Abgleich mit dem Untersuchungskonzept,

sofern dieses vom Auftraggeber erstellt wurde 

Beschaffung der erforderlichen topografischen und

geologischen Karten

Ortstermin zur Ausführungsplanung

Erstellung eines Lageplans mit geplanten Aufschluss-

punkten (für das Einholen von Betretungsrechten)

Erhebung der Lage unterirdischer Leitungen und

Anlagen

Rechtzeitige Einholung erforderlicher Zustimmungen

und Gestattungen bei den zuständigen Behörden und

Stellen

Planung der erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen

(Arbeitsschutzkonzept)

Überprüfung, ob Anhaltspunkte für einen Kampf-

mittelverdacht bestehen und gegebenenfalls Einschal-

tung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD)

(vgl. Abschnitt 4.1)

Flexible Anpassung der Untersuchungsstrategie an

neue Erkenntnisse im Zuge der Untersuchungen 

und möglichst frühzeitige Abstimmung mit dem 

Auftraggeber

Erstellung von Vergabeunterlagen für Leistungen 

an Dritte (Hinweis: Leistungsumfang und Vergabeart

werden vom Auftraggeber bestimmt. Die Auftrags-

vergabe erfolgt ebenfalls durch den Auftraggeber.)

Überwachung und Qualitätskontrolle von Leistungen,

welche vom Auftraggeber gesondert vergeben wurden,

einschließlich Rechnungsprüfung

Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands auf

den beanspruchten Grundstücken nach Beendigung

der Arbeiten.

Probennahme, Laborleistungen

Durchführung durch qualifizierte Probennehmer:

Nachweis der Qualifikation, z. B. durch Lehr-

gangsteilnahme im Rahmen der Analytischen

Qualitätssicherung Baden-Württemberg des 

Instituts für Wasserbau der Universität Stuttgart 

im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und 

Verkehr Baden-Württemberg

Beschreibung der charakteristischen Merkmale der

Probennahme im Untersuchungsbericht

Vergabe der Laborleistungen an geeignete chemische

Laboratorien

Beschreibung der charakteristischen Merkmale der

Analytik im Untersuchungsbericht

Ordnungsgemäße Sicherung oder Beseitigung aller

Aufschlüsse nach Abschluss der Arbeiten

Ordnungsgemäße Entsorgung aller Abfälle, wie sie bei-

spielsweise bei Aufschlüssen und Probennahmen anfallen 

Vorhalten von Rückstellproben (empfohlen wird ein

Zeitraum von drei Monaten nach Abgabe des Unter-

suchungsberichts) und im Bedarfsfall Übergabe an

den Auftraggeber.

Prüfung und Bewertung

Plausibilitätsprüfung der ermittelten Messdaten und

Feststellungen

Gefährdungsabschätzung auf Basis der aktuellen und

der planungsrechtlich zulässigen Nutzung des Grund-

stücks und des sich daraus ergebenden Schutzbedürf-

nisses, bei Fehlen planungsrechtlicher Festsetzungen

auf Basis der Gebietsprägung unter Berücksichtigung

der absehbaren Entwicklung

Verbalargumentative Sickerwasserprognose für 

den Wirkungspfad Boden – Grundwasser gemäß

BBodSchV

Empfehlungen zum weiteren Vorgehen.

Dokumentation

Übergabe der im Gutachten enthaltenen Daten und

Dokumente auf Datenträger in den vom Auftraggeber

geforderten Formaten (Datenbankeinbindung).

2.4.2.  LEISTUNGEN DES AUFTRAGGEBERS

Zu den Leistungen des Auftraggebers gehören folgende

Leistungen, sofern nichts anderes vereinbart wird:

Übergabe vorhandener sachdienlicher Gutachten,

Stellungnahmen und sonstiger Angaben, insbe-

sondere der Ergebnisse früherer Untersuchungen
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10 Die Amtsermittlung bei altlastverdächtigen Flächen ©LfU

3.1 ALLGEMEINE HINWEISE

Entsprechend der systematischen Altlastenbearbeitung in

Baden-Württemberg führt die OU zum Beweisniveau 2

(BN 2). Hier wird über das Vorhandensein eines Altlastver-

dachts und über den weiteren Handlungsbedarf entschieden

(siehe Abschnitt 3.2). 

Die generelle Vorgehensweise bei der Durchführung der

Untersuchungen ist in der BBodSchV geregelt und hin-

sichtlich des Verwaltungsvollzugs und der fachtechnischen

Hintergründe in der „Arbeitshilfe zur Bearbeitung von

Verdachtsflächen/altlastverdächtigen Flächen und schäd-

lichen Bodenveränderungen/Altlasten nach BBodSchG“

der LfU [8] erläutert.

3.1.1 FLÄCHENAUSWAHL

Die OU bezieht sich auf alle Flächen, für die im Rahmen

der Erfassung [12] Verdachtsmomente für das Vorhanden-

sein einer Altlast gefunden wurden. 

Der Begriff der Verdachtsfläche oder des Altstandorts

bezieht sich nicht auf den zivilrechtlichen Grundstücksbe-

griff, sondern auf die tatsächlich vom Verdacht betroffene

Fläche. Derartige Flächen können sowohl mehrere Grund-

stücke als auch Teilgrundstücke im Sinne des BGB und

der Grundbuchordnung umfassen. 

Insbesondere bei großen und komplexen Standorten mit

einer Vielzahl unterschiedlicher Nutzungsformen können

einzelne Verdachtsflächen unterschiedliche Bearbeitungs-

stände aufweisen. Beispielsweise kann es vorkommen,

3. Durchführung und Bewertung der Untersuchung

Unterstützung des Ingenieurbüros bei dessen

Aufgabenerfüllung und Beschaffung von Unterlagen

wie topographischen oder geologischen Karten.

Einzelfallspezifisch geregelt wird häufig die Kosten-

tragung für:

die Entsorgung von Bohrgut oder Probenmaterial,

die Beschaffung von Strom, Wasser und

die Beseitigung oder Reinigung von Abwasser.

2.5 KRITERIEN ZUR BEWERBERAUSWAHL

Die hinzugezogenen Ingenieurbüros und chemischen

Laboratorien müssen über die für die Untersuchung nach

§ 9 Abs. 1 BBodSchG erforderliche Sachkunde verfügen.

Zur Überprüfung der Sachkunde, Leistungsfähigkeit und

Zuverlässigkeit eines Bewerbers können die nachfol-

genden Kriterien angewendet und in Abhängigkeit von

der konkreten Aufgabenstellung im Einzelfall gewichtet

werden:

Nachweise über die berufliche Aus- und Weiter-

bildung

Erfahrungen aus erfolgreich bearbeiteten fachver-

wandten Projekten

Frühere Erfahrungen des Auftraggebers mit dem

Bewerber, insbesondere hinsichtlich Auftragserfüllung,

Arbeitsgüte, Termineinhaltung und Engagement

Gerätetechnische Ausstattung

Kenntnisse der Örtlichkeit und der lokalen hydro-

geologischen Verhältnisse.

Bei der Angebotsprüfung können beispielsweise folgende

Beurteilungskriterien angewendet werden: 

Vollständigkeit des Angebots im Sinne der Leistungs-

beschreibung und Zielsetzung des Projekts

Aufgabengerechte Zielführung der Konzeption

Wirtschaftlichkeit

Qualifikation der vorgesehenen Mitarbeiter 

Qualifikation der Subunternehmerleistungen, falls der

Bewerber nicht alle Leistungen selbst erbringt

Qualität von Sondervorschlägen und Nebenangeboten

Zugesicherter Ausführungszeitraum.

Das Vergabeverfahren richtet sich im Übrigen nach den

jeweils gültigen Vorschriften.
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©LfU Durchführung und Bewertung der Untersuchung 11

dass auf Verdachtsfläche A schon die Detailuntersuchung

abgeschlossen ist, während bei der benachbarten Verdachts-

fläche B noch nicht mit der OU begonnen wurde. Es ist

jedoch eine möglichst zeitgleiche Bearbeitung benachbarter

Verdachtsflächen anzustreben.

Auf die integrale Untersuchung von vielen Verdachtsflächen

innerhalb eines größeren Gebiets wird in Abschnitt 4.3

näher eingegangen.

3.1.2 UNTERSUCHUNGSUMFANG UND BEPROBUNGS-

STELLEN

Die OU ist durch ihr Ziel und nicht durch ihren Umfang

definiert. In der Regel ist ein begrenzter Untersuchungs-

umfang ausreichend, um den Anfangsverdacht zu prüfen

und darüber zu entscheiden.

Gemäß Anhang 1 Nr. 2.1 der BBodSchV sind vermutete

Schadstoffanreicherungen gezielt zu beproben. Fall 1 

zeigt beispielhaft räumlich lokalisierbare Verdachtsstellen,

wie Bereich der Tankstelle, der Galvanikanlage und 

des Fasslagers, die gezielt untersucht werden. Demge-

genüber zeigt Fall 2 das Beispiel eines Schrottplatzes,

bei dem sich der Altlastverdacht auf die gesamte

Betriebsfläche ausdehnt. Diese Verdachtsfläche ist ras-

terförmig zu untersuchen.

Hinweise zum Parameterumfang entsprechend der Art der

früheren Tätigkeit an Altstandorten enthält der XUMA-

Analysenplan der LfU [9].

Hinsichtlich der Untersuchungsmethoden wird neben dem

Anhang 1 der BBodSchV insbesondere auf die „Handlungs-

empfehlung zum Einsatz von Vor-Ort-Analytik“ der LfU [10]

und die „Arbeitshilfe Qualitätssicherung“ der LABO [2]

verwiesen.

Beim Einsatz von Vor-Ort-Messtechnik im Rahmen der

OU steht weniger die Zeitersparnis, sondern vielmehr die

Option zur kostengünstigen Erweiterung der Datenbasis im

Vordergrund. So kann es zur Untersuchung von heterogen

verteilten Schadstoffbelastungen von Vorteil sein, viele

halbquantitative Messungen anstelle von wenigen, jedoch

exakten Messungen durchzuführen. Der aktuelle Stand der

Vor-Ort-Messtechnik wurde im Frühjahr 2004 beim Sympo-

sium Vor-Ort-Analytik in Stuttgart [16] dargestellt.

Kapitel 5 enthält anonymisierte Fallbeispiele zum Umfang

der OU an typischen Standorten, mit dem – gegebenenfalls

nach mehreren Untersuchungsschritten – der erforderliche

Kenntnisstand als Grundlage für eine Bewertung durch

die Bewertungskommission auf BN 2 erreicht wird. Mindest-

oder Standard-Untersuchungsprogramme für bestimmte

Branchen und Verdachtsmomente werden nicht aufgezeigt,

Flstk 1791

Flstk 1793

Schrottplatz

Whs

Straße

Flstk 1791

Tankstelle

Flstk 1793

Galvanik

Fasslager

Whs

Straße

Bild 1:  Auswahl von Probennahmestellen 

Fall 1: Räumlich lokalisierbarer Altlastverdacht Fall 2: Räumlich nicht lokalisierbarer Altlastverdacht

lokalisierbar nicht lokalisierbar kein Verdacht
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12 Die Amtsermittlung bei altlastverdächtigen Flächen ©LfU

da je nach Platzierung der Probennahmestellen schon mit

minimalem Untersuchungsaufwand konkrete Anhaltspunkte

für den hinreichenden Verdacht einer Altlast gefunden

werden können, welche die Grundlage zur Anordnung von

Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung nach § 9

Abs. 2 BBodSchG bilden können.

In begründeten Fällen kann auf die Untersuchung von

Materialproben im Rahmen der OU verzichtet werden,

beispielsweise wenn Erkenntnisse aus vergleichbaren be-

nachbarten Teilflächen vorliegen. Dies ergibt sich aus 

§ 3 Abs. 4 BBodSchV, wonach sich der hinreichende Ver-

dacht sowohl auf Prüfwertüberschreitungen als auch auf

„sonstige Feststellungen“ gründen kann. Wenn beispielsweise

auf einem Grundstück auf zwei Teilflächen A und B

Schadstoffkontaminationen aufgrund gleicher Indizien,

wie Stoffeinsatz, Betriebsweise, Art und Zeitraum der

Nutzung und Oberflächenzustand, vermutet werden, dann

kann zunächst Fläche A orientierend untersucht werden.

Aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen kann auf Teil-

fläche B geschlossen werden, d. h. wenn bei Fläche A die

OU einen hinreichenden Verdacht ergab, kann ohne weitere

Untersuchung auch bei Fläche B von einem hinreichenden

Verdacht ausgegangen werden, der die Grundlage zur

Anordnung von Untersuchungen zur Gefährdungsabschätz-

ung gemäß § 9 Abs. 2 BBodSchG bildet. 

3.1.3 DURCHFÜHRUNG

Die OU sollte flexibel an den Kenntnisstand, wie er sich im

Verlauf der Bearbeitung ergibt, angepasst werden. Unter

Umständen ist es erforderlich, die OU schrittweise durch-

zuführen und zu erweitern. Dies betrifft beispielsweise

folgende Fälle:

Durchführung einer historischen Recherche zur 

Festlegung der Probennahmepunkte und Planung

technischer Details der OU,

Ausdehnung der OU auf weitere Wirkungspfade 

oder Einbeziehung weiterer (benachbarter) Grund-

stücke nach Auswertung erster Untersuchungs-

ergebnisse (vgl. Beispiele 3, 7 und 10 in Kapitel 5).

3.1.4 SONSTIGE FESTSTELLUNGEN

Im Zusammenhang mit der OU können weitere wichtige

Informationen gewonnen werden, z. B. Hinweise auf ent-

sorgungsrelevante Bodenverunreinigungen oder Hinweise

auf Bodenbelastungen, die bei geänderten Expositions-

bedingungen oder geänderten Nutzungsarten gefährlich

werden. Derartige Hinweise sollten an den Grundstücks-

eigentümer weitergegeben werden (vgl. Musterbriefe in

Abschnitt 6.2 und 6.3). 

3.2 PRÜFUNG UND BEWERTUNG DER ERGEBNISSE 

Nach § 4 Abs. 1 BBodSchV sind die Ergebnisse der OU

unter Beachtung der Gegebenheiten des Einzelfalls und

insbesondere auch anhand von Prüfwerten zu bewerten. 

3.2.1 ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN

Wie erwähnt ist die generelle Vorgehensweise bei der

Bewertung der Ergebnisse in der BBodSchV geregelt und

in der „Arbeitshilfe zur Bearbeitung von Verdachtsflächen/

altlastverdächtigen Flächen und schädlichen Bodenverän-

derungen/Altlasten nach BBodSchG“ der LfU [8] erläutert.

Ergänzend wird ausgeführt:

Soweit in der BBodSchV für einen Schadstoff kein

Prüf- oder Maßnahmenwert festgesetzt ist, sind für

die Bewertung die zur Ableitung der entsprechenden

Werte in Anhang 2 der BBodSchV herangezogenen

Methoden und Maßstäbe zu beachten (§ 4 Abs. 5

BBodSchV).

Hinweis: Die in der Bekanntmachung über Methoden

und Maßstäbe für die Ableitung von Prüf- und Maß-

nahmenwerten nach der BBodSchV veröffentlichten

Methoden und Maßstäbe betreffen die Wirkungspfade

Boden – Mensch und Boden – Nutzpflanze, nicht

jedoch den Wirkungspfad Boden – Grundwasser.

Die in der VwV Orientierungswerte angegebenen

Werte können durch die untere Bodenschutz- und

Altlastenbehörde als Vollzugshilfe bei der Ermessens-

ausübung herangezogen werden, soweit sie nicht

den Regelungen des BBodSchG oder der BBodSchV

widersprechen. Die Prüfwerte der BBodSchV für den

Wirkungspfad Boden – Grundwasser verdrängen

nach Erlass des Umweltministeriums vom 07.04.1999

diejenigen der VwV Orientierungswerte.

Die Anwendung sonstiger Listen und Bewertungs-

grundlagen, beispielsweise der Bund-/Länder-

arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA), der Bund-/

Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) [2] [3] [4]

L318630_IH.qxd  25.10.2005  8:36 Uhr  Seite 12

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.38Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated.iccRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



©LfU Durchführung und Bewertung der Untersuchung 13

ist möglich, soweit dem keine gesetzlichen Regelungen

widersprechen.

Über die Anwendbarkeit von Vergleichswerten, die

nicht gesetzlich geregelt sind, entscheidet die untere

Bodenschutz- und Altlastenbehörde auf Vorschlag

des Ingenieurbüros.

Die Prüfwerte beziehen sich bei den Wirkungspfaden

Boden – Mensch und Boden – Nutzpflanze auf die

nutzungsorientierten Beprobungstiefen nach Tabelle

1, Nr. 2.1 im Anhang 1 der BBodSchV, beim Wirkungs-

pfad Boden – Grundwasser auf den Übergangsbereich

von der ungesättigten zur wassergesättigten Bodenzone.

Bei erhöhten Schadstoffkonzentrationen in anderen

Beurteilungszonen oder -bereichen muss der weitere

Handlungsbedarf nicht geprüft werden.

Häufig liegen innerhalb einer Verdachtsfläche auf-

grund der heterogenen Untergrundbeschaffenheit

sowohl Prüfwertüberschreitungen als auch -unter-

schreitungen vor, wobei die Repräsentativität der

Messwerte – dem geringen Kenntnisstand einer OU

entsprechend – nicht abschließend beurteilt werden

kann. Bei Entscheidungen zum Gefahrverdacht ist

einzelfallspezifisch zu prüfen, welche Messwerte

zugrunde gelegt werden. Wichtig ist eine nachvollzieh-

bare Abwägung und Begründung der Entscheidung. 

3.2.2 VOLLSTÄNDIGKEITSPRÜFUNG 

Folgende Leitfragen müssen nach der Untersuchung beant-

wortet werden können:

Wurden alle Verdachtsflächen orientierend untersucht?

Wurden alle Expositionsbedingungen und Wirkungs-

pfade untersucht?

Sind alle relevanten Schadstoffe berücksichtigt und

untersucht? 

Sind für die relevanten Schadstoffe Entscheidungs-

oder Schwellenwerte, wie Hintergrund-, Vorsorge- und

Prüfwerte vorhanden oder abgeleitet?

Ist die Verunreinigung bereits räumlich eingegrenzt

oder nachweislich nur punktuell vorhanden?

Kann das Verhalten der maßgeblichen Schadstoffe,

wie Mobilität und Abbaubarkeit, hinreichend genau

abgeschätzt werden?

Kann die Schadstoffkonzentration und die Tendenz ihrer

zeitlichen Veränderung am Ort der Beurteilung hin-

reichend genau angegeben oder abgeschätzt werden? 

Bestehen Hinweise auf den Transfer von Kontamina-

tionen auf benachbarte oder weitere Grundstücke?

Bestehen Hinweise, wonach die Ursache für die Verun-

reinigung außerhalb des untersuchten Grundstücks liegt?

3.2.3 ENTSCHEIDUNG

Die behördliche Entscheidung muss folgende Fragen

abschließend regeln:

Besteht der hinreichende Verdacht einer Altlast 

aufgrund von Prüfwertüberschreitungen?

Besteht der hinreichende Verdacht aufgrund von 

sonstigen Feststellungen?

Sind Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung

nach § 9 Abs. 2 BBodSchG erforderlich und wie ist

gegebenenfalls ihre Zielrichtung?

Kann von einer DU abgesehen werden und können

bestehende Gefahren oder Nachteile mit einfachen

Mitteln abgewehrt werden?

Sind Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr notwendig?

Besteht die Notwendigkeit einer Neubewertung bei

wesentlichen Änderungen der aktuellen Nutzung

oder der Expositionsbedingungen? 

Bestehen entsorgungsrelevante Bodenverun-

reinigungen?

Wenn weder Prüfwertüberschreitungen noch sonstige Fest-

stellungen bestehen, ist der Verdacht einer Altlast nicht

bestätigt. 

Hat sich der Verdacht bestätigt, beispielsweise wegen Über-

schreitung von Prüfwerten oder sonstiger Anhaltspunkte,

liegen die Voraussetzungen für die Anordnung notwendiger

Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung nach § 9

Abs. 2 BBodSchG vor (Detailuntersuchung DU). 

Von der Anordnung notwendiger Untersuchungen zur

Gefährdungsabschätzung kann abgesehen werden, wenn

die ausgehenden Gefahren, erheblichen Nachteile oder

erheblichen Belästigungen nach Feststellung der zuständi-

gen Behörde mit einfachen Mitteln abgewehrt oder sonst

beseitigt werden können (§ 3 Abs. 5 Satz 2 BBodSchV).

Nach Abschluss der Amtsermittlung müssen der Standort

oder die Teilflächen einer der in Tabelle 2 genannten Ein-

stufungen zugeordnet werden können. 
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14 Die Amtsermittlung bei altlastverdächtigen Flächen ©LfU

Tabelle 2: Kategorien des Handlungsbedarfs nach Abschluss der orientierenden Untersuchung (OU) auf Beweisniveau 2 (BN 2)

3.3 DOKUMENTATION

Der abschließende Bericht oder das Gutachten sollte min-

destens enthalten:

Zusammenfassung: kurze und verständliche Feststel-

lungen zum Anlass und Ziel der Untersuchung, zu

den Untersuchungsergebnissen, zur Bewertung und

zu den Schlussfolgerungen

Allgemeine Standortangaben: Lage, Größe, Bebauung, 

Morphologie, Oberflächenbeschaffenheit am Standort

und Entwässerungssituation

Geologisch-hydrogeologischer Überblick mit Schutz-

zonen und Vorbehaltsgebieten

Vorhandensein und Herkunft anthropogener 

Auffüllungen

Ausgangssituation: relevante Daten zur Standort-

entwicklung und -nutzung, zum Einsatz von Boden

und Wasser gefährdenden Stoffen sowie zur planungs-

rechtlich zulässigen Folgenutzung oder absehbaren

Nutzungsentwicklung

Ergebnisse früherer Untersuchungen 

Anlass der Untersuchung: Darlegung der Anhalts-

punkte, welche den Verdacht einer Altlast begründen,

Zusammenstellung von Verdachtsflächen

Untersuchungsziele 

Untersuchungsprogramm: Entwicklung und

Begründung

Untersuchungsdurchführung: Nennung oder Be-

schreibung der Untersuchungsmethoden, Kriterien

zur Proben- und Parameterauswahl für chemische

Untersuchungen, Dokumentation der Probennahme,

Probenvorbehandlung und Analytik nach Anhang 1

Ziff. 4 zur BBodSchV

Benennung von Subunternehmern, wenn wesentliche

Teilleistungen vom Ingenieurbüro vergeben wurden

Qualitätssicherung: Prüfungen, Kontrollen, Vergleichs-

messungen, Soll/Ist-Vergleich

ERGEBNIS DER BEWERTUNG HANDLUNGSBEDARF KONSEQUENZ

Die Schadstoffkonzentrationen unterschreiten die Prüfwerte A Die Fläche wird weder im Boden-

und es liegen keine sonstigen Feststellungen vor. Der Verdacht schutzkataster noch im Altlasten-

für das Vorliegen einer Altlast hat sich nicht bestätigt. Eine kataster geführt.

uneingeschränkte Nutzung ist derzeit und in Zukunft möglich.

Die Schadstoffkonzentrationen unterschreiten die Prüfwerte.

Es liegen keine sonstigen Feststellungen gemäß § 3 Abs. (4) 

Satz 2 BBodSchV vor. Der Verdacht für das Vorliegen einer 

Altlast hat sich nicht bestätigt. Eine uneingeschränkte Nutzung 

ist in Zukunft aus folgenden Gründen nicht möglich:

Prüfwertüberschreitungen sind zu erwarten bei wesentlicher B – Neubewertung Die Fläche wird im Bodenschutz-

Änderung der Expositionsbedingungen, z. B. bei Entsiegelung, bei Änderung der kataster geführt.

Entfernung von schützenden Deckschichten. Exposition

Prüfwertüberschreitungen sind zu erwarten bei nicht vorherge- B – Neubewertung Die Fläche wird im Bodenschutz-

sehenen Nutzungsänderungen, z.B. Kinderspielfläche in einem bei Änderung der kataster geführt.

Gewerbegebiet, Pflanzenanbau auf einem Wiesengelände. Nutzung

Aufgrund der gefundenen oder vermuteten Schadstoffgehalte B – Entsorgungs- Die Fläche wird im Bodenschutz-

dürfen Bodenaushubmassen nicht „unkontrolliert“ abgelagert relevanz kataster geführt.

oder beseitigt werden.

Aufgrund von Prüfwertüberschreitungen oder sonstigen Fest- DU Die Fläche wird im Altlastenkataster

stellungen (konkrete Anhaltspunkte) besteht der hinreichende geführt

Verdacht einer Altlast (§ 3 Abs. 4 und § 4 Abs. 2 BBodSchV).

Die von der Fläche ausgehenden Gefahren, erheblichen Nachteile S Sanierungsmaßnahmen, Schutz- und

oder erheblichen Belästigungen können nach Feststellung der Beschränkungsmaßnahmen nach § 5 

zuständigen Behörde durch den Pflichtigen mit einfachen Mitteln BBodSchV.

abgewehrt oder sonst beseitigt werden (§ 3 Abs. 5 Satz 2 

BBodSchV).
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©LfU Durchführung und Bewertung der Untersuchung 15

1 Je nach den Umständen des Einzelfalls haftet das Ingenieurbüro nicht nur gegenüber dem Auftraggeber für Schäden aufgrund schuldhafter
Pflichtverletzungen. Es kann auch eine Haftung gegenüber Dritten bestehen, wenn der Gutachter wusste oder damit rechnen musste, dass
Dritte das Gutachten im Vertrauen auf dessen Richtigkeit und Vollständigkeit zur Grundlage ihrer Entscheidungen machen [6] [13] [14]. 

Untersuchungsergebnisse, soweit möglich in Gegen-

überstellung zu Vergleichswerten, ggf. mit Begründung

zur Wahl der Vergleichswerte

Bewertung der Untersuchungsergebnisse: Prognosen,

Vergleich mit Hintergrund-, Vorsorge-, Prüf- und

Maßnahmenwerten, Auswertung von Ergebnissen 

vorangegangener Untersuchungen

Empfehlungen zum weiteren Vorgehen.

Die Dokumentation muss folgenden Kriterien genügen:

Vollständigkeit: Alle bei der Untersuchung gewon-

nenen Ergebnisse und Erkenntnisse sind darzustellen.

Darüber hinaus sind alle Aspekte, die bei der Ab-

wägung berücksichtigt wurden, zu benennen. Ferner

ist auf offene Fragen hinzuweisen.

Übersichtlichkeit

Nachvollziehbarkeit: Alle Ableitungen, logischen 

Verknüpfungen, Feststellungen, Bewertungen und

Folgerungen sind nachvollziehbar darzustellen.

Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten müssen 

als solche erkennbar sein. Wenn auf externe Daten

und Informationen zurückgegriffen wird, sind die

Quellen anzugeben.

Plausibilität: Bei nicht gegebener Plausibilität von

Daten und Feststellungen sind die in Frage kommen-

den Ursachen zu benennen. 

Die Ergebnisse von Untergrunduntersuchungen sind in

der Regel punktueller Natur. Raumbezogene Aussagen

sind zwangsläufig mit Unsicherheiten verbunden, welche

auf die Heterogenität der Bodenart und stofflichen

Bodeneigenschaften zurückgehen. Mit dem Ziel einer

rechtlichen Absicherung für den Fall unrichtiger oder

unvollständiger Aussagen1 werden in Gutachten daher

regelmäßig einschränkende Formulierungen verwendet,

vorzugsweise als Schlussbemerkung. Grundsätzlich ist dies

ein Gebot der Sorgfaltspflicht und dient auch der Auf-

klärung von Restrisiken gegenüber Auftraggebern und

Dritten. Derartige Einschränkungen können jedoch nur

dann akzeptiert werden, wenn erkennbar ist, dass die Ein-

schränkungen individuell für den einzelnen Standort und

mit Bezug auf das konkrete Untersuchungsprogramm und

-ergebnis getroffen wurden. Die Einschränkungen sind

nachvollziehbar zu begründen. Wenn Einschränkungen

jedoch den Charakter einer allgemeinen Geschäftsbedin-

gung haben, d. h. als Standardformulierung offensichtlich

in jedem Fall verwendet werden, dann besteht das Risiko,

dass sie im rechtlichen Sinn nicht wirksam sind.

Der Anlagenteil der Dokumentation soll je nach Aufgaben-

stellung, Untersuchungsziel und Untersuchungsumfang

mindestens enthalten:

Übersichtslagepläne im Maßstab 1 : 25.000 bis

1 : 10.000

Kennzeichnung der Verdachtsflächen in Lageplänen

Schematische geologisch-hydrogeologische Profil-

schnitte, Kennzeichnung der Schnittlinien in Lage-

plänen

Lagepläne mit Analysenergebnissen für die relevanten

Schadstoffparameter und Eintragung der Verdachtsbe-

reiche, damit ersichtlich ist, ob die Lage der Sondier-

punkte richtig gewählt wurde

Probennahmeprotokolle 

Schichtenverzeichnisse nach DIN 4022 (oder gleich-

wertig) mit qualifizierter Schichtansprache inkl. geolo-

gischer Benennung der erbohrten Schichten (Fach g 

im Schichtenverzeichnis nach DIN 4022), Bodenan-

sprache 

Grundwassermessstellen: neben Schichtenverzeich-

nissen nach DIN 4022 (oder gleichwertig) zusätzlich

Schichtenprofile und Ausbaupläne nach DIN 4023

(oder gleichwertig)

Koordinaten aller Aufschlüsse, welche für die Geo-

logie von Bedeutung sind, abgelesen z. B. aus der 

TK 25. Bei Grundwassermessstellen: Lagevermessung

(Rechts- /Hochwert im Gauß-Krüger-Koordinaten-

system) und Höhenvermessung (Ansatzpunkt und

Messpunkt (Pegeloberkante) in m ü. NN)

Grundwassermessstellen: Farbfotos der Schichten-

profile

Analysenberichte des chemischen Untersuchungs-

labors mit Nennung der Analysenverfahren und 

der Rohdaten

Priorisierungsbogen nach XUMA (zur Qualitäts-

sicherung und Dokumentation, auch wenn im 

konkreten Fall aus Sicht der unteren Bodenschutz-

L318630_IH.qxd  25.10.2005  8:36 Uhr  Seite 15

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 2.0.38Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated.iccRGB Image:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: HDM sRGB Profile.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



16 Die Amtsermittlung bei altlastverdächtigen Flächen ©LfU

die Beförderung geborgener Kampfmittel sowie

die Vernichtung von Kampfmitteln einschließlich 

der Verwertung des dabei angefallenen Materials.

Dem KMBD obliegt ferner die Beschaffung und Auswer-

tung der im Zweiten Weltkrieg von der amerikanischen

und britischen Luftwaffe nach Angriffen gefertigten Luft-

bildaufnahmen. 

Die Suche nach und die Bergung von Kampfmitteln

haben Grundstückseigentümer selbst zu veranlassen. Der

KMBD übernimmt im Rahmen seiner Kapazität und

gegen vollständige Kostenerstattung durch den Auftrag-

geber die Beratung über vermutete Kampfmittel sowie

bei vollständiger Kostenübernahme durch den Auftraggeber

die Suche nach und die Bergung von Kampfmitteln. Soweit

der KMBD nicht tätig werden kann, sind für diese Arbeiten

private Firmen zu beauftragen. Der KMBD hält eine Liste

von Kampfmittelräumfirmen vor.

Ein Informationsblatt über Maßnahmen und Verhaltensre-

geln beim Auffinden von Fundmunition sowie ein Antrag

auf Überprüfung eines Grundstücks auf Kampfmittel-

belastung können beim KMBD über die Internetseite

http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/

1039396/index.html abgerufen werden. 

Bei der Prüfung des Kampfmittelverdachts empfiehlt sich

folgende generelle Vorgehensweise, sofern dies nicht bereits

im Zuge der Erfassung überprüft wurde:

Zunächst ist die Art der früheren Nutzung bis 1945 zu

erheben. Von einem allgemeinen Kampfmittelverdacht muss

insbesondere bei folgenden Standorten ausgegangen werden:

Bahnhöfe, Bahnstrecken

Flughäfen

4. Ergänzende Hinweise

4.1 VERDACHT AUF KAMPFMITTEL

Das BBodSchG findet keine Anwendung auf Tätigkeiten

im Zusammenhang mit Kampfmitteln (§ 3 Abs. 2 Satz 2

BBodSchG). Ungeachtet dessen werden nachfolgende

Hinweise gegeben.

Altlastverdachtsflächen können in Bereichen mit Kampf-

mittelverdacht liegen. Diese Prüfung fällt in den Zuständig-

keitsbereich des Auftraggebers. Ein Verdacht auf Kampf-

mittel kann die Art, die Kosten und den Zeitbedarf der

OU erheblich beeinflussen. 

Die Industriezentren Baden-Württembergs, wie Stuttgart,

Mannheim, Karlsruhe, Heilbronn, Friedrichshafen und

Ulm, wurden im Zweiten Weltkrieg durch Bombenge-

schwader, kleinere Industriegebiete und Depots durch

Jagdbomber der alliierten Streitkräfte mehrfach bombar-

diert. Ein Teil dieser Bomben fiel als Blindgänger und

konnte während der Kriegswirren nicht entschärft und

geborgen werden. Diese Kampfmittel stellten – und stellen

auch heute noch – eine erhebliche Gefährdung für die

Bevölkerung dar. Deshalb können aktuelle Funde von

scharfer Munition vor allem aus der Zeit des Zweiten

Weltkriegs erhebliche Gefahren für Leben und Gesund-

heit darstellen. 

Nach dem seit 01.01.2003 anzuwendenden Entwurf einer

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Würt-

temberg über die Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungs-

dienstes (VwV-Kampfmittelbeseitigungsdienst) hält das

Land einen Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) vor,

der die Polizeibehörden und den Polizeivollzugsdienst bei

der Beseitigung von Kampfmitteln unterstützt. 

Die Kampfmittelbeseitigung umfasst:

die Entschärfung von Kampfmitteln,

und Altlastenbehörde keine Festlegung der 

Rangfolge bei der Bearbeitung erforderlich ist)

Quellen- oder Literaturverzeichnis

Digitale Darstellung von Messdaten, Ergebnissen und 

sonstigen Feststellungen im behördlich eingeführten

Datenformat.
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©LfU Ergänzende Hinweise 17

Stadtbereiche (einige Städte haben auch

Kampfmittelkataster)

Kriegswichtige Produktionsstätten

Militärisch genutzte Standorte

Industrieanlagen.

Sofern ein allgemeiner Kampfmittelverdacht besteht, sollte

eine Luftbilddetailauswertung von Luftbildern des Zweiten

Weltkriegs beim KMBD beantragt werden. Die Bearbei-

tungszeit beträgt etwa sechs bis zehn Wochen. Auch

wenn der allgemeine Kampfmittelverdacht schon durch

andere Indizien hinreichend belegt ist, beispielsweise

durch Dokumentationen in Stadtarchiven, und insofern

die Anfrage beim KMBD entbehrlich erscheint, können

durch Luftbilddetailauswertung gegebenenfalls Informa-

tionen über die Art der eingesetzten Kampfmittel, den

Umfang möglicher Belastungen, lokale Belastungsschwer-

punkte oder belastungsfreie Teilbereiche erlangt werden.

Beobachtungen und Feststellungen im Zusammenhang

mit Erdbaumaßnahmen nach 1945 können wertvolle Hin-

weise zur Beurteilung des Kampfmittelverdachts geben. 

Bei Kampfmittelverdacht kann der KMBD gegen Kosten-

erstattung:

fachtechnisch beraten

durch geophysikalische Messmethoden

Kampfmittel orten 

Kampfmittel bergen. 

Können die vermuteten Kampfmittel nicht im Vorfeld

geortet und geborgen werden, müssen erschütterungsarme

Aufschlussmethoden, wie Schürfgruben, Vorschachtungen

von Hand, Schneckenbohrungen oder nichtinvasive Unter-

suchungsmethoden ausgeführt werden. Zur Durchführung

dieser Arbeiten können gewerbliche Firmen herangezogen

werden. 

Kampfmittelbergungsarbeiten sowie Eingriffe in kampf-

mittelverdächtiges Erdreich dürfen nur von besonders

geschultem Personal ausgeführt werden, die über eine

Erlaubnis und über eine Befähigung nach dem Spreng-

stoffgesetz verfügen. 

Untersuchungen in kampfmittelverdächtigen Bereichen

sind mit dem KMBD abzustimmen. 

4.2 ABGRENZUNG ZU UNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN

DER BAULEITPLANUNG

Im Rahmen der Bauleitplanung ist seitens der Gemeinde

denjenigen Verdachtsmomenten nachzugehen, die für die

Rechtmäßigkeit der Abwägung von Bedeutung sein können

(Mustererlass für die Bauleitplanung der ARGEBAU, [5]

dort Abschnitt 2.1.1). Die Nachforschungspflicht der Ge-

meinde steht neben der Amtsermittlungspflicht der Boden-

schutz- und Altlastenbehörde nach § 9 Abs. 1 BBodSchG,

die einander nicht ausschließen (Altlasten in der Bauleit-

planung, RP Stuttgart [15]).

Die Amtsermittlungspflicht der Behörde beschränkt sich

auf Verdachtsmomente, die sich aufgrund der tatsächlichen

oder der planungsrechtlich zulässigen Nutzung, konkretisiert

durch den Flächennutzungsplan, ergeben. Bei der Erstellung

von Bauleitplänen liegt die Pflicht zur Untersuchung von

Verdachtsflächen bei der zuständigen Gemeinde oder dem

Träger der Bauleitplanung.

Analog zur Amtsermittlungspflicht der Behörde braucht

die Gemeinde im Rahmen der Nachforschungspflicht

einem lediglich vagen Verdacht oder Hinweisen auf uner-

hebliche Bodenverunreinigungen nicht nachzugehen. „Was

die Gemeinde nicht sieht und nach den gegebenen

Umständen nicht zu sehen braucht, kann von ihr bei der

Abwägung nicht berücksichtigt werden und braucht nicht

berücksichtigt zu werden“ (Mustererlass der ARGEBAU

[5], dort Abschnitt 2.1.1).

Die Kosten für Gutachten sind von der Gemeinde als

Trägerin der Bauleitplanung zu tragen, soweit sie nicht

durch städtebaulichen Vertrag oder einen Durchführungs-

vertrag zu einem Vorhabens- und Erschließungsplan durch

einen Dritten übernommen werden (Mustererlass der

ARGEBAU, [5] dort Abschnitt 2.1.2).

4.3 INTEGRALE GRUNDWASSERUNTERSUCHUNG

Bei ausgedehnten Flächen mit intensiver und wechselnder

Vornutzung an einer Vielzahl von Einzelverdachtsflächen,

z. B. Betriebstankstellen, Abfüllanlagen, Verladerampen,

Entfettungsanlagen, Lackierereien, Fass- oder Gebindelager

würde die OU jeder Einzelverdachtsfläche erhebliche Kosten

verursachen und viel Zeit beanspruchen. Eine Möglichkeit

zur Reduktion von Untersuchungskosten und Bearbei-
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tungszeit ist bei der Untersuchung des Gefährdungspfades

Boden – Grundwasser unter geeigneten hydrogeologischen

Bedingungen die so genannte integrale Altlastenuntersu-

chung. Diese Vorgehensweise basiert darauf, dass die

Schadstoffemissionen ins Grundwasser aus dem gesamten

Untersuchungsgebiet durch geeignete Pumpmaßnahmen

integral erfasst werden und durch Auswertung von

Konzentrationsganglinien Rückschlüsse auf die räumliche

Schadstoffverteilung gezogen werden, die wiederum Rück-

schlüsse auf die Lage einzelner Verdachtsflächen zulassen.

Die Vorgehensweise ist in Grundwasserabstromerkundung

durch Immissionsmessung des Altlastenforums Baden-

Württemberg [1] ausführlich beschrieben. 

Die Grundwasserentnahmestellen werden zweckmäßiger-

weise entlang von so genannten Kontrollebenen, die mög-

lichst senkrecht zum Grundwasserstrom stehen, angeordnet,

falls nicht auf geeignete vorhandene Entnahmestellen

zurückgegriffen werden kann. An den Grundwasserent-

nahmestellen werden mit definierter Entnahmerate hinter-

einander Pumpversuche durchgeführt und der Verlauf der

Konzentration im entnommenen Wasser beobachtet.

Sofern sich die Entnahmebereiche der Entnahmebrunnen

überdecken, kann aus dem zeitlichen Verlauf der Schadstoff-

konzentration in den einzelnen Entnahmebrunnen unter

Anwendung von numerischen Strömungs- und Transport-

modellen unter bestimmten Voraussetzungen und Annah-

men auf die Lage einzelner Schadstofffahnen geschlossen

werden. In Verbindung mit den Ergebnissen der Erfassung

altlastverdächtiger Flächen kann aus dieser Information

auf einzelne Emissionsstellen geschlossen und der Gefahr-

verdacht hinreichend erhärtet werden, so dass auf dieser

Basis gemäß § 9 Abs. 2 BBodSchG die weiteren Maßnahmen

gegenüber dem Pflichtigen angeordnet werden können.

18 Die Amtsermittlung bei altlastverdächtigen Flächen ©LfU
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©LfU Untersuchungsumfang mit Fallbeispielen 19

An elf ausgewählten Fallbeispielen wird nachfolgend der

Umfang der Amtsermittlung nach § 9 Abs. 1 BBodSchG

zur Entscheidung über den Gefahrverdacht aufgezeigt.

Damit die Beispiele das Spektrum der vorkommenden

Fälle möglichst gut repräsentieren, wurden sowohl einfache

als auch vergleichsweise komplizierte Fälle ausgewählt. 

Die OU ist von den Kenntnissen oder begründeten

Vermutungen über Art und Vorkommen bestimmter

Schadstoffe, der gegenwärtigen und zulässigen Nutzung

des Standorts sowie von beurteilungsrelevanten örtlichen

Gegebenheiten abhängig (vgl. Abschnitt 5.1). Untersuch-

ungsstrategie und -umfang sowie Ergebnisbewertung und

abschließende Entscheidung in den dargestellten Beispie-

len beziehen sich auf Fallkonstellationen, die nur in ihren

charakteristischen Merkmalen beschrieben wurden. Ihre

umfassende Beschreibung würde den Rahmen der Schrift

sprengen. Dies ist bei der Übertragung der Beispiele auf

andere Fälle zu berücksichtigen. 

Auswahlkriterien und kennzeichnende Aspekte der behan-

delten elf Fallbeispiele sind in Tabelle 3 zusammenge-

stellt. Alle Fallbeispiele werden nach einem einheitlichen

Muster gemäß Tabelle 4 dargestellt.

5. Untersuchungsumfang mit Fallbeispielen
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Tabelle 3: Übersicht über die behandelten Fallbeispiele

KRITERIUM FALLBEISPIEL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Geologie, Quartär (Talfüllung, Vorbergzone)

Grundwasserlandschaft Quartär (Moräne)

Tertiär (Molasse)

Gipskeuper

Lias

Wirkungspfade Boden – Grundwasser

Boden – Mensch

Boden – Nutzpflanze

Komplexität der Untersuchung Mehrere Wirkstoffe betroffen

Mehrere Untersuchungsschritte

Verdachtsflächen nicht oder 

teilweise nicht zugänglich

Lage der Verdachtsflächen nicht

oder teilweise nicht bekannt

Untersuchung der Einzel-

verdachtsflächen unverhältnis-

mäßig aufwändig

Untersuchung (teilweise) im

geometrischen Raster

Bewertung und Entscheidung 1 Bewertung auf BN 1: OU

Bewertung auf BN 2: A

Bewertung auf BN 2: 

B – Neubewertung bei Änderung

der Exposition

Bewertung auf BN 2:

B – Neubewertung bei Änderung

der Nutzung

Bewertung auf BN 2: 

B – Entsorgungsrelevanz

Bewertung auf BN 2: DU

Bewertung auf BN 2: S

T
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g

1 Mehrfachnennungen sind möglich, wenn mehr als ein Wirkungspfad betroffen ist
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Tabelle 4: Erläuterung der Tabellenfelder für die elf Fallbeispiele

FALLBEISPIELE ERLÄUTERUNGEN

Ausgangssituation

Maßgebliche frühere Nutzung Für die Verdachtsmomente ausschlaggebende Nutzung

Aktuelle/ zulässige Nutzung Aktuelle und planungsrechtlich zulässige Nutzung sowie absehbare Entwicklung 

Grundstücksgröße, Bebauung Grundstücksgröße (unabhängig von der Größe der Verdachtsflächen), 

vorhandene Bebauung (Gebäude oder Versiegelung) als charakteristisches 

Kriterium für die Expositionsverhältnisse

Untergrund Oberflächennaher Untergrund bis zum 1. Grundwasserleiter (schematisch) 

Verdachtsmomente

Verdachtsflächen Art und Größe der Verdachtsflächen

Verdachtsparameter Charakteristische Stoffe oder Stoffgruppen der chemisch-physikalischen Analyse

Wirkungspfad(e) Betroffene Wirkungspfade aufgrund der Verdachtsmomente

Maßnahmen

Randbedingungen Das Untersuchungskonzept maßgeblich beeinflussende Umstände, z. B. Bebauung

Konzept Untersuchungskonzept, z. B. Untersuchung der Verdachtsbereiche oder Unter-

suchung im vermuteten Abstrom mangels Zugänglichkeit der Verdachtsfläche

Umfang Charakteristische Daten zum Untersuchungsumfang

Ergebnisse

Vor-Ort-Befunde Für die Bewertung und Entscheidung wesentliche Erhebungstatbestände

Laboranalysen Für die Bewertung und Entscheidung wesentliche Analysenergebnisse.

Hinweis: Wenn für die Verdachtsparameter keine Analysenergebnisse genannt 

sind, wurden keine Überschreitungen der Hintergrund- oder Vorsorgewerte 

festgestellt

Bewertung

Wirkungspfade gemäß BBodSchV Bewertung, erreichtes Beweisniveau und Entscheidung der unteren Boden-

schutz- und Altlastenbehörde

Bemerkungen Begründung der Bewertung 

Hinweise

Hinweise oder Erläuterungen zum Verständnis des Fallbeispiels
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